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AKTUELL

“Wir brauchen einen  
Straftatbestand, um überhaupt  

auf verpöntes Verhalten 
reagieren zu können”

Nina Fehr Düsel

“Die Wirkung des Strafrechts  

Strafrecht · SVP-Nationalrätin Nina Fehr Düsel 
hält die Aufnahme neuer Tatbestände ins Straf
gesetzbuch für nötig. Rechtsanwalt Stephan Bernard 
befürwortet alternative Kon�iktlösungsmodelle  
wie Mediation und soziale Arbeit.

plädoyer: Das Parlament  
nahm in den letzten 30 Jahren 
viele neue Tatbestände ins 
Strafgesetzbuch auf, etwa 
Geldwäscherei, Insiderdelikte 
oder neue Ausländerdelikte. 
Wurde das Leben in der 
Schweiz dadurch sicherer? 
Nina Fehr Düsel: Wichtig ist, 
dass man auf gesellschaftliche Ver-
änderungen auch mit dem Straf-
recht antwortet. Wenn wir neue 
Probleme haben, etwa  im Cyber-
Bereich, dann muss man auch das 
Strafgesetzbuch ergänzen.
Stephan Bernard: Gesellschaft-
liche Steuerungsprozesse sind 
etwas Hochkomplexes. Die An-
nahme, dass ein neuer Straftatbe-
stand die Kriminalität senkt, ist 
massiv simpli�zierend. Die Wir-
kung des Strafrechts wird deutlich 
überschätzt. Die Schweiz sollte 
alternative Kon�iktlösungsstrate-
gien stärker fördern. Die Möglich-

keiten für einfache zivilrechtliche 
Verfahren werden zunehmend ein-
geschränkt, beispielsweise durch 
prohibitiv hohe Vorschusszahlun-
gen und formal aufgeblasene Ver-
fahren. Das führt dazu, dass Straf-
anzeigen erhoben werden, obwohl 
viele Probleme zivilrechtlich ge-
löst werden könnten. Wir sollten 
�ächendeckend niederschwellige 
Kon�iktlösungsmechanismen wie 
Mediation und soziale Arbeit ein-
führen und in Bereichen, wo der 
Staat eingreifen muss, verstärkt 
verwaltungsrechtliche Lösungen 
in Betracht ziehen.
Fehr Düsel: Es ist sicherlich sinn-
voll, Hürden im Zivilprozess ab-
zubauen. Umgekehrt gilt im Straf-
recht der Grundsatz: Keine Strafe 
ohne Gesetz. Wir brauchen also 
einen Straftatbestand, um über-
haupt auf verpöntes Verhalten 
reagieren zu können. Natürlich 
müssen wir Parlamentarier genau 

prüfen, ob ein Straftatbestand 
Sinn ergibt oder ob es vielleicht 
auch verwaltungsrechtliche, zivil-
rechtliche Möglichkeiten gibt. 

plädoyer: Das Parlament  
diskutiert neue Tatbestände wie 
Cyber-Mobbing, Stalking und 
Cyber-Grooming. Genügen 
bestehende Normen wie Ehr- 
verletzung, sexuelle Belästigung 
oder Nötigung nicht?
Fehr Düsel: Wir müssen den neu-
en Gegebenheiten Rechnung tra-
gen, vor allem im Bereich der In-
ternetdelikte. Deshalb brauchen 
wir in diesem Bereich ein gri�ges 
Strafrecht. Nehmen wir zum Bei-
spiel das Grooming, also das An-
bahnen von sexuellen Kontakten 
im Internet. Ich habe selbst Kin-
der, die sich auch mal in Chatforen 
von Spielen bewegen, und sehe die 
Dringlichkeit dieses Problems. Es 
gibt zunehmend Fälle, in denen 
Erwachsene sich in Chatforen als 
Jugendliche ausgeben und Kinder 
zu Tre�en au�ordern. Auch wenn 
noch kein sexueller Übergri� statt-
gefunden hat, sind Kinder zurzeit 
nicht ausreichend geschützt.
Bernard: Natürlich benötigt eine 
digitale Gesellschaft andere Straf-
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“Sobald ein gesellschaftliches  
Problem auftaucht, greift der  
Gesetzgeber re�exartig nach der  
Keule des Strafrechts”
Stephan Bernard

ts   wird deutlich überschätzt”

normen als eine ländliche Ge
sellschaft des 17. Jahrhunderts – 
generell braucht es ein angepasstes 
Strafsystem. In den letzten 30 bis 
40 Jahren hat sich jedoch eine ge-
wisse Hil�osigkeit im Umgang 
mit gesellschaftlichen Problemen 
entwickelt. Die Fantasie des Ge-
setzgebers ist beschränkt. Sobald 
ein gesellschaftliches Problem auf-
taucht, greift er re�exartig nach 
der Keule des Strafrechts und will 
zuschlagen – als würde man jede 
Grippe sofort mit Antibiotika be-
handeln. Es gab Zeiten, in denen 
Kinder mit Antibiotika vollge-
pumpt wurden, und am Ende war 

eine ganze Generation antibioti-
karesistent. Ähnlich verhält es sich 
mit dem Strafrecht. Wir sollten 
den Grundsatz des Strafrechts als 
«ultima ratio» wieder ernst neh-
men, den wir an der Uni im ers-
ten Semester gelernt haben, und 
uns auf die Bekämpfung von 
schwerer Kriminalität wie Mord, 
Vergewaltigung, Raub, Erpressung 
und Betrug konzentrieren.
Fehr Düsel: Nein, das geht nicht. 
Sich ausschliesslich auf Mord oder 
Vergewaltigung im Strafrecht zu 
konzentrieren, ist nicht der rich-
tige Weg. Aber es stimmt: Zurzeit 
wird das Strafrecht manchmal 

auch für Angelegenheiten benutzt, 
die eigentlich nicht in seinen Be-
reich fallen. Wir müssen einen 
Mittelweg �nden. 

plädoyer: Ist das Strafrecht  
das richtige Mittel, um etwa 
Littering zu reduzieren? 
Fehr Düsel: Wir leben in einer 
24-Stunden-Gesellschaft. Das Le-
ben �ndet viel mehr im Freien 
statt. Früher galt die Schweiz als 
ein Land wie aus dem Bilderbuch 
– sauber und ordentlich. Doch das 
hat sich in den letzten zehn Jahren 
stark verändert. Littering ist ein 
ernstes �ema. Abfälle landen 

Neue Tatbestände im Strafgesetzbuch – eine Auswahl

	< �Cyber-Mobbing,  

Stalking, Cyber-Grooming  

(im Parlament)

	< �Burkaverbot (BVVG, 

noch nicht in Kraft)

	< �Rachepornos  

(Art. 197a StGB, 2024)

	< �Verletzung der beru�ichen 

Schweigep�icht  

(Art. 62 DSG, 2023)

	< �Verletzung Meldep�icht  

im Gesellschaftsrecht  

(Art. 327 StGB, 2019)

	< �Sozialleistungsmissbrauch 

(Art. 148a StGB, 2016)

	< �Rassendiskriminierung  

(Art. 261bis StGB, 1995)

	< �Unbefugtes Eindringen in 

Datenverarbeitungssysteme 

(Art. 143bis StGB, 2012)

	< �Verletzung von Aufzeich-

nungs- und Meldep�ichten 

im Finanzbereich  

(Art. 148–153 FinfraG, 2016)

	< �Krasse Verkehrsregelverlet-

zung (Art. 90 Abs. 3 SVG, 

2013)

	< �Littering (Art. 61 Abs. 1 lit. g 

USG, 2010, seither Diskus-

sion um Ordnungsbusse)

	< �Unrechtmässiger Aufenthalt 

und Förderung desselben 

(Art. 115 ff. AIG, 2008)

	< �Gebrauch und Handel von 

Entschlüsselungssoftware 

(Art. 150bis StGB, 1998)

	< �Geldwäscherei (Art. 305bis 

StGB, 1990)

	< �Insiderinformationen 

(Art. 154 FinfraG, 1988)
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zunehmend auch in Gewässern 
und auf Weiden. Es braucht eine 
strafrechtliche Norm dafür. Eine 
Busse von beispielsweise 300 Fran-
ken ist für mich der einzige wirk-
liche Weg, um Abschreckung zu 
erzielen. Unsere bisherigen Versu-
che mit Prävention und Informa-
tionskampagnen brachten nichts.
Bernard: Das Zusammenleben 
klappt auch ohne solche Bussen. 
Ich befürworte einen Mittelweg 
zwischen dem Chaos in Neapel 
und der Sterilität von Singapur.

plädoyer: Neu ins Strafgesetz-
buch eingeführt wurde auch 
der Tatbestand des unerlaubten 
Bezugs von Sozialleistungen. 
Genügt in solchen Fällen nicht 
die Rückforderung von zu viel 
bezahlten Beträgen?
Fehr Düsel: Wahrscheinlich 
braucht es nicht jeden neu einge-
führten Tatbestand. Aber dass der 
unrechtmässige Bezug von Leis-
tungen einer Sozialversicherung 
neu eine Straftat ist, �nde ich sinn-
voll. Vorher musste man auf den 
Tatbestand des Betrugs zurückgrei-
fen. Dort ist Arglist vorausgesetzt. 
Diese fehlt in solchen Fällen oft.
Bernard: Das Parlament geht 
rigoros gegen sozial Schwächere 
vor, während es die oberen Schich-
ten mit Samthandschuhen an-
fasst. Im Steuerstrafrecht zum Bei-
spiel gibt es keinen vergleichbaren 
Tatbestand. Gerecht wäre es, im 
Steuerstrafrecht dieselben stren-
gen Massstäbe anzuwenden.

plädoyer: Es gibt doch den 
Tatbestand des Steuerbetrugs. 
Bernard: Ja, aber es braucht enorm 
viel, bis dieser greift. Gibt ein So-
zialhilfebezüger aus dem Ausland 
etwa Einkünfte von 20 000 Fran-
ken nicht an, droht ihm ein Lan-
desverweis. Wenn dagegen ein nor
wegischer Steuer�üchtling in der 
Schweiz Millionen hinterzieht, 
passiert nichts.
Fehr Düsel: Das stimmt so nicht. 
Steuerbetrug ist ganz klar ein Ver-

gehen. Doch man könnte auch 
strenger sein. Ich bin generell für 
ein gri�geres Strafrecht.

plädoyer: Im Migrationsrecht 
gibt es heute viel mehr Straf
bestimmungen als früher. Doch 
was nützt eine Strafandrohung, 
wenn jemand trotz mehrfachen 
Versuchen nicht ausgescha�t 
werden kann?
Fehr Düsel: Unerlaubte Aufent-
halte lassen sich nicht nur durch 
das Strafrecht verhindern. Ich be-

fürworte Rücknahmeabkommen 
mit Drittstaaten, eine Intensivie-
rung des Grenzschutzes und we-
niger Zurückhaltung bei Aus-
scha�ungen. Viele Ausscha�ungen 
scheitern, weil die Betro�enen an-
geblich keine Papiere haben. Es 
braucht die abschreckende Wir-
kung einer Strafe.
Bernard: Das Strafrecht wird heut-
zutage als primäres Steuerungs
instrument für gesellschaftliche 
Probleme verwendet – oft mit der 
Argumentation, das wirke abschre-
ckend. Empirische Studien und der 
Konsens unter Kriminologen zei-
gen jedoch, dass die Abschreckung 
weit überschätzt wird und wenig 
mit der Realität zu tun hat. Es ist 
ein Wunschdenken. Wir investie-
ren immer mehr Geld in Kontroll-
strukturen und Strafrechtsappara-
te, ohne einen Nutzen zu erzielen. 
An anderen Orten fehlen dann die 
notwendigen Mittel. 

Fehr Düsel: Meine Partei, die 
SVP, verfolgt grundsätzlich eine 
Sparpolitik. Ich bin aber der Mei-
nung, dass wir im Strafrecht nicht 
sparen sollten. Die Strafverfol-
gungsbehörden und Gerichte sind 
bereits überlastet. Eine zeitnahe 
Verfolgung ist aber entscheidend. 
Zurzeit dauert es oft ein Jahr, bis 
nach einem Delikt etwas passiert. 
Das beeinträchtigt die abschre-
ckende Wirkung. Daher plädiere 
ich für hohe Strafen und für eine 
zügige Verfolgung. Wir haben im 
Vergleich zum Ausland ein eher 
mildes Strafrecht.
Bernard: Das stimmt nicht. Kein 
Land in Europa stellt so viele 
Strafbefehle aus wie die Schweiz. 
Deutschland zum Beispiel stellt 
viele Verfahren gegen Kostenauf-
lagen ein, während bei uns mas-
senhaft Strafbefehle verschickt 
werden. In diesem Sinne ist die 
Schweiz wesentlich punitiver als 
die umliegenden Länder.

plädoyer: Welche Tatbestände 
könnte man problemlos 
abscha�en?
Bernard: Einige. In einer libera-
len Gesellschaft ist es etwa schwer 
nachvollziehbar, warum der Dro-
genkonsum strafbar ist. Eigenver-
antwortung schliesst auch das 
Risiko von Selbstzerstörung ein. 
Beispiele wie die Alkoholprohibi-
tion in den USA zeigen, dass 
solche Verbote zu mehr Krimina-
lität führen. Die heutige Drogen-
politik richtet mehr Schaden an, 
als Probleme zu lösen. Sie fördert 
kriminelle Milieus. Die Menschen 
leiden, werden süchtig und haben 
keinen sauberen Sto�, während 
der Strafapparat immense Ressour-
cen verschlingt, ohne das Problem 
zu lösen. Wir sollten nach 40 Jah-
ren Kontrollkultur den Denk
ansatz ändern und überlegen, wie 
wir die Gesellschaft durch positi-
ve Anreize in eine gewünschte 
Richtung lenken können.
Fehr Düsel: Das sehe ich anders. 
Städte wie Amsterdam werden in 

“Wir haben  
im Vergleich  
zum Ausland  
ein eher mildes 
Strafrecht”
Nina Fehr Düsel



11plädoyer 5/2024

AKTUELL

ihrer Drogenpolitik wieder restrik-
tiver, weil die Situation unkontrol-
lierbar wurde. Und es geht ja nicht 
nur um den Konsum, sondern 
auch um den Handel. Drogen dür-
fen nicht liberalisiert werden. Sonst 
hätten wir keine Interventions-
möglichkeiten mehr. Das Straf-
recht entwickelt sich derzeit aber 
in die andere Richtung. Statt res-
triktiver zu werden, neigen wir 
dazu, die Zügel schleifen zu lassen.
Bernard: Das stimmt nicht. Die 
Gesellschaft und das Strafrecht 
waren in den 1980er- und 1990er-
Jahren wesentlich milder und li-
beraler. Wo sind wir heute weni-
ger streng als vor 30 Jahren?
Fehr Düsel: Ich war selbst auf der 
Staatsanwaltschaft und auf dem 
Gericht tätig und �nde nicht, dass 
wir strenger geworden sind. Das 
Problem zeigt sich unter anderem 
im Jugendstrafrecht. Im Vergleich 
zum Ausland sind wir hier sehr 
mild. Unser System ist nur auf 
Massnahmen und Resozialisie-
rung ausgelegt. Die Täter werden 
jünger und die Delikte immer gra-
vierender. Gruppendelikte und 
bewa�nete Kriminalität haben 
stark zugenommen. Das bestätigt 
der Zürcher Kriminologieprofes-
sor Dirk Baier. Man müsste das 
Jugendstrafrecht stärker auch auf 
Abschreckung ausrichten.

plädoyer: Und was fordern Sie 
im Jugendstrafrecht? 
Fehr Düsel: Nebst der Resoziali-
sierung auch härtere Strafen. Ich 
habe kürzlich in einem Vorstoss 
vorgeschlagen, den Strafrahmen 
um jeweils zwei Jahre zu erhöhen. 
In Extremfällen sollte im Jugend-
strafrecht punktuell auch das Er-
wachsenenstrafrecht angewendet 
werden können. Bei schweren 
Straftaten wie Mord oder schwe-
rer Körperverletzung sollten Frei-
heitsstrafen auch für Ersttäter 
möglich sein. Ein Beispiel ist der 
15-Jährige, der in Zürich einen 
älteren Mann mit einem Messer 
angegri�en hat. In solchen Fällen 

sollte auch eine Landesverweisung 
möglich sein. Bei der Verwahrung 
bin ich zurückhaltend, da sie mir 
im Jugendstrafrecht zu weit geht.
Bernard: Wir sind im Jugend-
strafrecht mit den Massnahmen 
äusserst erfolgreich. Das pädago-
gisch orientierte Jugendstrafrecht 
ist in der Schweizer Justiz eine 
Erfolgsstory. Wir haben praktisch 
keine Tötungsdelikte, die von 
Jugendlichen begangen wurden. 
Es gibt immer Einzelfälle wie der 
erwähnte Vorfall in Zürich, wo 

etwas schie�äuft. Aber anhand 
von Einzelfällen eine Gesetzge-
bung zu ändern, ist falsch. Es gibt 
zwar durchaus eine Zunahme von 
mit Messern bewa�neten Jugend-
lichen – die Zahlen bestätigen das. 
Dennoch zeigen die Zahlen auch, 
dass die Jugendkriminalität in der 
Schweiz insgesamt in den letzten 
30 Jahren nicht gestiegen ist. Das 
meine ich mit der Erfolgsstory.
Fehr Düsel: Doch. Seit 2005 und 
vor allem seit 2015 steigt die Ju-
gendkriminalität stetig. Zudem 
gibt es weniger Bagatelldelikte 
und immer mehr Gewaltdelikte. 
Bernard: Gemessen an der Wohn-
bevölkerung sind Delikte von Ju-
gendlichen in den letzten 30 Jah-
ren nicht gestiegen.

plädoyer: Das Parlament  
hat die Strafrahmen auch für 
Erwachsene erhöht. Bei Gewalt-
delikten und Raserei wurden 

neue Mindeststrafen eingeführt. 
Vertraut der Gesetzgeber den 
Richtern nicht mehr?
Fehr Düsel: Die Richter schöp-
fen zum Teil das Strafmass nicht 
aus. Es gibt viele Fälle, in denen 
die Bevölkerung unzufrieden ist, 
weil Täter für schwere Delikte nur 
bedingte Geldstrafen erhalten. Im 
Sinne von Abschreckung und Ge-
rechtigkeit wollen wir keinen Tä-
terschutz, sondern Opferschutz. 
Bernard: Ich arbeite seit mehr als 
20 Jahren als Strafverteidiger, in 
dieser Zeit wurden die Strafen er-
heblich verschärft. Ob jemand am 
Ende zwei, vier oder sieben Jahre 
im Gefängnis verbringt, scheint 
mir dabei weniger relevant. Ich 
beobachte, dass Personen, die lan-
ge in Haft sind, sich zunehmend 
in einem kriminogenen Milieu be-
wegen. Das erschwert die Reso
zialisierung. Daher müssen wir 
eine Balance �nden. Die wegge-
sperrten Personen müssen auf ir-
gendeine Weise wieder in die Ge-
sellschaft integriert werden.

plädoyer: Der jüngste Fall eines 
Insassen der psychiatrischen 
Klinik in Basel liess die Bevöl-
kerung am Erfolg der Resoziali-
sierungsbestrebungen zweifeln.
Bernard: Natürlich ist dieser Fall 
eine Tragödie. Aber ich habe den 
Eindruck, dass in der Medien
gesellschaft durch einige skanda-
löse Einzelfälle ein verzerrtes Bild 
davon gezeichnet wird, wie die 
Justiz funktioniert oder eben nicht 
funktioniert. Hundertprozentige 
Sicherheit ist unmöglich.
Fehr Düsel: Mir geht hier der 
Schutz der Bevölkerung klar vor. 
Jeder Fall ist ein Fall zu viel. Un-
begleitete Hafturlaube müssen 
künftig noch restriktiver gehand-
habt werden, um die Sicherheit 
der Bevölkerung zu gewährleis-
ten, vor allem im Falle von Ver-
wahrten und von Personen in ge-
schlossenen Anstalten.

Gesprächsleitung: Gjon David, 

Karl Kümin

“Kein Land  
in Europa stellt  
so viele Straf-
befehle aus wie  
die Schweiz”
Stephan Bernard


